














































































































































































































































































































































KINDERERMÄSSIGUNGEN UND 

MEHRBETTKABINEN AUF ANFRAGE!

*) inkl. Einschiffungs-/Ausschiffungs-/Schleusen-/Hafengebühren (Stand 03/2019; wird bei Änderung seitens der Reederei angepasst)

25.03. – 29.03.
5 Tage  /  Mittwoch – Sonntag

Reisepreise siehe Tabelle

Im Buspartner-Preis inkludiert:
 y Bustransfer Kärnten – Venedig & retour
 y Buspartner-Reisebegleitung ab/bis Kärnten
 y Kreuzfahrt in der gebuchten 
Kabinenkategorie*)

 y Vollpension an Bord (Haupt- und Buffet-
restaurants) mit serviertem Abendessen  
im Hauptrestaurant

 y Betreuung an Bord & Internationales  
Show- und Veranstaltungsprogramm

 y Nutzung des Fitnesscenters
 y Gepäcktransport im Hafen von Venedig
 y Trinkgeld für das Servicepersonal an Bord
 y Ausflug nach Venedig am 5. Tag  
(ohne Stadtführung)

Nicht inkludiert: 
Landausflüge (Programm auf Anfrage),  
Getränke an Bord, persönliche Ausgaben (Friseur, 
Massage, Kosmetik, ärztliche Behandlung)

Extra: 
Getränkepaket „Piu Gusto“ e 120,– p.P. 
(Preisänderung für 2020 vorbehalten!)

ACHTUNG!  
Für diese Reise gelten gesonderte  
Stornobedingungen. Diese teilen wir Ihnen  
bei Interesse gerne mit!

Hinweise: Liegezeiten und Programmänderungen 
vorbehalten.

VERANSTALTER:     

Kabinenkategorie Preis/Person in der DK Preis/Person in der EK

Innenkabine Classic e 565,– e 735,–

Außenkabine Classic (stark eingeschränkte Sicht) e 660,– e 880,–

Außenkabine Premium e 690,– e 925,–

Balkonkabine Classic e 755,– e 1.020,–

Balkonkabine Premium e 785,– e 1.065,–
DK ... Doppelkabine  EK ... Einzelkabine
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Adria-„Minikreuzfahrt“
Ein Urlaub der besonderen Art ab/bis Venedig!: Innerhalb weniger 
Tage lernen Sie unterschiedliche Städte & Kulturen kennen!

Fo
to

 S
hu

tt
er

st
oc

k 
· K

ar
te

 S
te

pm
ap

Eine „Minikreuzfahrt“ im östlichen Mit-
telmeer ist die perfekte Mischung aus 
Geschichte und Legende, Erholung und 
Genuss sowie Entdecken und Staunen. Die 
Nebensaison eignet sich ideal dafür, um in 
einem angenehmen Klima, abseits von vie-
len Touristen, die Faszination der Länder zu 
erleben. Wir starten diese wunderschöne 
Kreuzfahrt im Hafen von Venedig. Die Costa 
„Luminosa“ nimmt Kurs in Richtung Apuli-
en, wo wir in der Hauptstadt Bari, eine der 
bedeutendsten Hafenstädte an der Adria, 
anlegen. Mit Kotor in Montenegro erwar-
tet uns einer der außergewöhnlichsten 
Orte des mediterranen Europas. Das histo-
rische Stadtzentrum in Montenegro wird Sie 
bestimmt verzaubern. Darf es noch etwas 
mehr sein? Dann freuen Sie sich auf Split, 
denn diese Stadt wird Sie bestimmt begeis-
tern, erscheint sie doch wie ein Freilichtmu-
seum. Den Abschluss bildet ein Stadtbum-
mel in der Lagunenstadt Venedig.

1. Tag: Kärnten – Venedig
Im Hafen von Venedig wartet schon das 
prachtvolle Schiff der Costa Flotte, die 
„Luminosa“. Nach dem Check-in können Sie 
das Schiff erkunden. Um 17 Uhr legen wir ab.

2. Tag: Bari
Willkommen in der Hauptstadt der italieni-
schen Region Apulien. Besonders sehens-
wert sind die Kirchen der Stadt: San Nicola-
Basilika sowie die Kathedrale. Ein Ausflug 
in die Umgebung garantiert herrliche Ein-
drücke.

3. Tag: Kotor
Heute erreichen wir Montenegro. Viele Kir-
chen, prachtvolle Adelspaläste, malerische 
Plätze und enge, schachbrettartig angeord-
nete Gässchen sind nur ein paar Besonder-
heiten, welche die Stadt zu bieten hat.

4. Tag: Split
Die Innenstadt mitsamt dem beeindrucken-
den Diokletianpalast wurde 1979 von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Direkt 
am Meer erwartet uns die Flaniermeile Riva, 
ein besonderes Wahrzeichen der Stadt.

5. Tag: Venedig – Kärnten
Nach der Ausschiffung im Hafen von Vene-
dig lassen wir uns einen Besuch der Lagu-
nenstadt nicht entgehen. Am Markusplatz 
bleibt etwas Freizeit für eigene Besichtigun-
gen. Danach Heimreise nach Kärnten.
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Buspartner Reisebedingungen 2019
Für sämtliche Reisen in diesem Katalog gelten ausschließlich folgende Bestimmungen:

Buchung:
Wir nehmen Ihre Buchung gerne per-
sönlich in einem unserer Reisebüros 
entgegen. Natürlich können Sie auch 
schriftlich, telefonisch, per Fax oder 
E-Mail buchen.

Kurzfristige Anmeldung:
Wir müssen bei der Zusammenarbeit 
mit unseren Vertragspartnern gewis-
se Fristen einhalten, d.h. wir können 
über reservierte Zimmer nicht unein-
geschränkt bis zum Anreisetag verfü-
gen. Daher müssen wir bei kurzfristigen 
Anmeldungen – das kann auch schon 
ab 4 Wochen vor Reiseantritt sein – die 
Zimmer neu anfragen und rückbestä-
tigen lassen. Eine kurzfristige Anmel-
dung ist deshalb immer verbindlich für 
Sie, auch wenn zwischen der Zu- oder 
Absage des Hotels einige Tage vergehen.

Sitzplatzvergabe:
Ein heikles Thema, das leider immer wie-
der zu Unstimmigkeiten führt. Nachdem 
die Sitzplätze in den vorderen Reihen 
naturgemäß begrenzt sind, haben wir 
uns dazu entschlossen, die Plätze strikt 
nach dem Zeitpunkt der Anmeldung zu 
vergeben. Wer also früher bucht, kommt 
in den Genuss der vorderen Plätze. Bit-
te beachten Sie aber, dass es in moder-
nen Bussen mit vollelektronischen Kli-
matisierungssystemen keinen wesentli-
chen Unterschied macht, ob Sie in den 
vorderen oder hinteren Reihen sitzen. 
Untersuchungen haben ergeben, dass es 
keinen wissenschaftlichen Grund dafür 
gibt, dass die Verträglichkeit von Bus-
fahrten davon abhängt, wo man sitzt. 
Das mag vielleicht in früheren Zeiten 
der Fall gewesen sein, als die Technik 
noch unausgereift war. Wenn Sie trotz 
allem der Meinung sind, nur vorne sitzen 
zu können, dann bitten wir Sie, sich so 
rasch wie möglich zu Ihrer Wunschreise 
anzumelden. Bei Saisoneröffnungs- und 
-abschlussfahrten sowie bei Hit-Reisen, 
Tagesfahrten etc. ist eine Sitzplatzver-
gabe leider nicht möglich.

Zustiegsstellen:
Zustiege zu unseren Reisen sind in Kla-
genfurt, Villach, Wolfsberg, St. Veit, Spit-
tal, Völkermarkt, Althofen, Feldkirchen 
und Radenthein sowie entsprechend 
dem Reiseverlauf auch zwischen diesen 
Orten möglich. Bitte verstehen Sie aber, 
dass wir uns aus Rücksicht auf die ande-
ren Reiseteilnehmer auf die öffentli-
chen Haltestellen beschränken müssen, 
damit sich die Zeit für das Aufsammeln 
der Fahrgäste im erträglichen Rahmen 
bewegt. Gruppen ab 8 Personen wer-
den gerne an fast jeder gewünschten 
Zustiegsstelle abgeholt (ausgenommen 
bei Tagesfahrten). Beachten Sie auch die 
Möglichkeit, Ihr Fahrzeug für die Dauer 
der Reise gratis auf unserem Betriebs-
gelände abzustellen.

Radreisen/Fahrradtransport:
Trotz sorgfältiger Verwahrung Ihrer 
Fahrräder im Busanhänger können 

wir für etwaige Beschädigungen wäh-
rend des Transports keinerlei Haftung 
übernehmen. E-Bikes können nur auf 
gesonderte Anfrage transportiert wer-
den. Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme 
an unseren Radausfahrten erfolgt auf 
eigene Gefahr und Risiko. Die Radbeglei-
ter übernehmen keinerlei Verantwor-
tung für Unfall, Beschädigung an Fahrrä-
dern und Ausrüstung oder Diebstahl von 
Fahrrädern und Ausrüstung. Die Aufga-
be der Radbegleiter besteht ausschließ-
lich in der Weisung der zu befahrenen 
Wegstrecke und im Einteilen von Pausen 
während der Ausfahrten. Es gelten die 
jeweiligen Straßenverkehrsbestimmun-
gen (in Österreich: StVO).

Rauchverbot im Bus:
Eigentlich selbstverständlich – trotzdem 
sei es erwähnt: Das Rauchen ist in allen 
unseren Bussen aus Rücksicht auf die 
anderen Reiseteilnehmer nicht gestat-
tet. Es werden jedoch genügend Pausen 
eingelegt.

Keine Tiere bei Katalogreisen:
Wir können leider aus Rücksicht auf die 
anderen Reiseteilnehmer (Allergien, 
etc.) bei unseren Katalogreisen keine 
Tiere transportieren.

Reise-Rücktritt des Veranstalters:
Der Veranstalter ist berechtigt, vom 
Reisevertrag zurückzutreten, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl für die Durch-
führung der Reise nicht erreicht wurde. 
Diese beträgt im Normalfall 25 Perso-
nen (Ausnahmen gibt es bei Flugreisen, 
Tenniscamps etc.) Dabei gelten folgen-
de Fristen:

• Reisen von mehr als 3 Tagen bis zum 
20. Tag vor Reiseantritt,

• Reisen bis zu 3 Tagen bis zum 7. Tag 
vor Reiseantritt.

In diesem Fall erhält der Kunde den 
gesamten eingezahlten Betrag zurück. 
Außerdem kann der Veranstalter vom 
Reisevertrag zurücktreten, wenn ein 
unvorhergesehenes Ereignis eintritt 
oder wenn die Zahlungsbedingungen 
vom Kunden nicht eingehalten werden.

Stornierung von Reiseleistungen:
Müssen Sie vom Antritt einer gebuchten 
Reise zurücktreten, so fallen in Abhän-
gigkeit vom Zeitpunkt Ihres Rücktritts 
Stornogebühren an. In jedem Fall wird 
eine Bearbeitungsgebühr von e 20,– pro 
Person berechnet, sofern der Rücktritt 
bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn 
erfolgt. Bei einem späteren Rücktritt 
müssen wir, falls von Ihnen keine Ersatz-
person für die Teilnahme an der Reise 
gefunden wird, folgenden Prozentsatz 
des Pauschalpreises berechnen:

• vom 29. bis zum 20. Tag vor Reisean-
tritt: 25 %

• vom 19. bis zum 10. Tag vor Reisean-
tritt: 50 %

• vom 9. bis zum 4. Tag vor Reisean-
tritt: 65 %

• ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reise-
antritt: 85 %

• direkt am Abreisetag bzw. bei Nichter-
scheinen: 100 %

Eventuell geleistete Zahlungen werden 
unter Abzug der verbleibenden Storno-
Bearbeitungskosten rückerstattet.

Bei folgenden Reisen gelten 
geänderte Stornobedingungen:
• Bei Flügen (anteiligen Kosten bei Flug-
reisen) sowie bei Event-Fahrten mit Ein-
trittskarten betragen die Stornokosten 
ab der Buchung 100%.

• Bei Tagesfahrten gelten diese Bedin-
gungen: Stornierung bis 7 Tage vor Rei-
seantritt: kostenlos, bis 3 Tage vor Rei-
seantritt: 50 %, danach: 100%.

• Bei Kreuzfahrten sowie bei Reisen, bei 
denen eine Fähre gebucht wurde, gelten 
jeweils wiederum gesonderte Stornobe-
dingungen.

Tipp:
Wir empfehlen Ihnen unbedingt den 
Abschluss einer Reise- und Stornoversi-
cherung. Mit der Hanse Merkur Reise-
versicherungs AG haben wir ein attrak-
tives Angebot ausgearbeitet. Sie finden 
dieses auf Seite 171. Ein Abschluss der 
Versicherung ist direkt bei uns zusam-
men mit der Buchung möglich.

Reisebürosicherungsverordnung:
Die einkassierten Kundengelder sind 
gemäß Reisebürosicherungsverordnung 
(RSV), BGBI, II Nr. 10/1998 i.d.F. der Ver-
ordnung BGBI, II Nr. 316/1999 durch 
Bankgarantien abgesichert. Die Anmel-
dung sämtlicher Ansprüche ist bei sons-
tigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 
Wochen ab Eintritt einer Insolvenz beim 
Abwickler AGA International S.A., Pot-
tendorfer Str. 25-27, A-1120 Wien, unter 
der Faxnummer +43 (1) 52503-999 oder 
der E-Mail-Adresse vertragsverwaltung 
@allianz-assistance.at vorzunehmen. 
Gemäß der Reisebürosicherungsverord-
nung sind Kundengelder bei Pauschal-
reisen der Veranstalter unter folgenden 
Voraussetzungen abgesichert:

Die Anzahlung erfolgt frühestens elf 
Monate vor dem vereinbarten Ende der 
Reise und beträgt 20 % des Reiseprei-
ses. Die Restzahlung erfolgt frühestens  
20 Tage vor Reiseantritt. Darüber hin-
ausgehende oder vorzeitig geleistete 
Anzahlungen bzw. Restzahlungen dür-
fen nicht gefordert werden. Anzahlun-
gen bzw. Restzahlungen sind nur in dem 
Umfang abgesichert, in dem der Reise-
veranstalter zu deren Entgegennahme 
berechtigt ist. Die Absicherungssumme 
wird vorrangig zur Befriedigung vor-
schriftsmäßig entgegengenommener 
Zahlungen verwendet.

Reiseveranstalter:
Bei jeder Reise ist der Reiseveranstal-
ter – Ebner Reisen, Bacher Reisen, Hof-
stätter Reisen, ACR Aktiv Club Reisen –  
angegeben.

Die Veranstalternummern  
und Bankgarantien lauten wie folgt:

• Bacher Reisen: 1998/0516, Raiffeisen-
bank Radenthein

• Ebner Reisen, 1998/0523, Kärntner 
Sparkasse Villach

• Hofstätter Reisen, 1999/0083, Raiffei-
senbank Kappel am Krappfeld

• ACR Aktiv Club Reisen, 2013/0012, 
Volksbank GHB Klagenfurt

Abwickler im Sinne der RSV ist in allen 
Fällen die AGA International S.A.

Rechtsgrundlagen:
Als Rechtsgrundlage gelten die „All-
gemeinen Reisebedingungen 1992“, 
gemeinsam beraten im Konsumenten-
politischen Beirat des MBfGSK entspre-
chend § 73 Abs. 1 der GewO 1973 und 
§ 16 der Verordnung des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Angelegen-
heiten vom 22.12.1992 über Ausübungs-
vorschriften für das Reisebürogewerbe, 
BGBI, 29/1990. Zudem gilt für Reiseleis-
tungen, die im Sinne der EU-Richtlinie 
(EU) 2015/2302 als Pauschalreisen oder 
verbundene Reiseleistungen zu wer-
ten sind, das Pauschalreisegesetz gem. 
BGBl. Nr. 50/2017 in der geltenden Fas-
sung. Es gelten zudem die Reise- und 
Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Veranstalters.

Informationspflicht gem.  
EU-Richtlinie (EU) 2015/2302:
Im Falle von Reiseleistungen, die gem. 
EU-Pauschalreiserichtlinie eine Pau-
schalreise oder eine verbundene Rei-
seleistung begründen, ist der Reiseve-
ranstalter verpflichtet, Sie zu den Ein-
zelheiten Ihrer Pauschalreise und über 
Ihre Rechte gem. EU-Richtlinie (EU) 
2015/2302 zu informieren. Die Informa-
tionen zur Ihrer Pauschalreise können 
Sie den Leistungsbeschreibungen der 
angebotenen Reisen und den Reise- und 
Geschäftsbedingungen entnehmen. Das 
vorgeschriebene Formblatt zur Ihren 
Rechten gem. EU-Richtlinie stellen wir 
Ihnen in unseren Reisebüros zur Verfü-
gung. Mit Abschluss eines Reisevertrags 
teilen Sie uns zugleich die Kenntnisnah-
me der vorvertraglichen Informationen 
gem. EU-Richtlinie mit. Die vertraglich 
geschuldeten Leistungen ergeben sich 
aus den Reisebeschreibungen und aus 
den Angaben in der Reisebestätigung. 
Kein Unternehmen, z.B. Agenturen, 
Hotels, usw. ist dazu berechtigt, über 
die Reisebestätigung hinaus abweichen-
de Leistungen im Namen des Reiseve-
ranstalters zuzusagen. Mit Erhalt der 
Reisebestätigung werden die vertraglich 
zugesagten Leistungen auch für den Ver-
anstalter verbindlich, wobei das Recht 
vorbehalten bleibt, Irrtümer aufgrund 
offensichtlicher Druck- oder Rechenfeh-
ler zu berichtigen. Die von Ihnen geleis-
teten Anzahlungen sowie notwendige 
Aufwendungen, die u.U. aufgrund Zah-
lungsunfähigkeit oder Konkurs des Rei-
severanstalters entstehen, wurden mit-
tels Bankgarantie abgesichert. 
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Buspartner Reisebedingungen 2019
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  Handelt es sich bei den Ihnen ange-
botenen Reiseleistungen um

• eine Pauschalreise oder

• eine verbundene Reiseleistung

im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302, 
können Sie alle EU-Rechte in Anspruch 
nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 
Dies gilt ebenso für vermittelte Reise-
leistungen, die verbundene Reiseleis-
tungen im Sinne der EU-Richtlinie dar-
stellen. Dies ist dann der Fall, wenn

• weitere Reiseleistungen bei Besuch 
oder Kontakt mit einer unserer Ver-
triebsstellen oder durch Buchung über 
unsere Online-Buchungsportale auch 
bei getrennter Auswahl, Buchung und/
oder Bezahlung der Reiseleistungen, 
oder

• Reiseleistungen in gezielter Weise ver-
mittelt und innerhalb von 24 Stunden 
nach Bestätigung der ersten Reiseleis-
tung gebucht werden.

Der Reiseveranstalter trägt in diesen Fäl-
len die volle Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Durchführung der gesam-
ten Pauschalreise oder der verbundenen 
Reiseleistung. Zudem verfügt der Reise-
veransalter über die gesetzlich vorge-
schriebene Absicherung für die Rück-
zahlung Ihrer Zahlungen und – falls der  
Transport in der Pauschalreise inbegrif-
fen ist – zur Sicherstellung Ihrer Rückbe-
förderung im Fall einer Insolvenz.

Weiterführende Informationen zu Ihren 
wichtigsten Rechten nach der Richtlinie 
(EU) 2015/2302 finden Sie auch online. 
Den Link erfragen Sie bitte in unseren 
Reisebüros.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistun-
gen für Ihre Reise über unser Unterneh-
men im Anschluss an die Auswahl und 
Zahlung einer Reiseleistung können Sie 
die nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
für Pauschalreisen geltenden Rechte 
nicht in Anspruch nehmen. Daher ist 
der Reiseveranstalter nicht für die ord-
nungsgemäße Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Pro-
blemen wenden Sie sich bitte an den 
jeweiligen Leistungserbringer.

Bei Buchung zusätzlicher Reiseleis-
tungen bei demselben Besuch des 
Buchungsportals unseres Unterneh-
mens werden diese Leistungen jedoch 
Teil verbundener Reiseleistungen. In 
diesem Fall verfügt der Reiseveran-
stalter über die nach dem EU-Recht 
vorgeschriebene Absicherung für die 
Erstattung Ihrer Zahlungen an diesen 

für Dienstleistungen, die aufgrund der 
Insolvenz des Reiseveranstalters nicht 
erbracht wurden. Beachten Sie bitte, 
dass dies im Fall einer Insolvenz des 
betreffenden Leistungserbringers keine 
Erstattung bewirkt.

Weiterführende Informationen zum 
Insolvenzschutz finden Sie auch online. 
Den Link erfragen Sie bitte in unseren 
Reisebüros.

Alle Informationspflichten und Rechte 
gem. der gültigen EU-Richtlinie in Form 
der nationalen gültigen Rechtsvor-
schrift zum Pauschalreisegesetz finden 
Sie unter https://www.ris.bka.gv.at/Gel-
tendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnor
men&Gesetzesnummer=20009859&Fas
sungVom=2018-07-01.

Die für Pauschalreisen und verbunde-
ne Reiseleistungen vorgeschriebenen 
Formblätter finden Sie auch online. 
Den Link erfragen Sie bitte in unseren 
Reisebüros.

Hinweis zum Datenschutz:
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten 
ist uns wichtig. Bitte beachten Sie dazu 
unsere Online-Hinweise. Den Link erfra-
gen Sie bitte in unseren Reisebüros.

Außergerichtliche Schlichtungs- 
und Beschwerdeverfahren:
Schlichtungsstelle der Finanzmarktauf-
sicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 
A-1090 Wien, Telefonnummer +43 (1) 
24959-0, Faxnummer +43 (1) 24959-
5499 , www.fma.gv.at.

Standardinformationen für 
Pauschalreiseverträge:
Bei der Ihnen angebotenen Kombination 
von Reiseleistungen handelt es sich um 
eine Pauschalreise im Sinne der Richtli-
nie (EU) 2015/2302. Daher können Sie 
alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die 
für Pauschalreisen gelten. Der Reisever-
anstalter trägt die volle Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Durchführung 
der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt der Reiseveranstalter 
über die gesetzlich vorgeschriebene 
Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und – falls der Transport in 
der Pauschalreise inbegriffen ist – zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 
im Falle einer Insolvenz.

Wichtigste Rechte nach der 
Richtlinie (EU) 2015/2302
• Die Reisenden erhalten alle wesentli-
chen Informationen über die Pauschal-
reise vor Abschluss des Pauschalreise-
vertrags.

• Es haftet immer mindestens ein Unter-
nehmer für die ordnungsgemäße Erbrin-
gung aller im Vertrag inbegriffenen Rei-
seleistungen.

• Die Reisenden erhalten eine Notruf-
telefonnummer oder Angaben zu einer 
Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro 
in Verbindung setzen können.

• Die Reisenden können die Pauschalrei-
se innerhalb einer angemessenen Frist 
und unter Umständen unter zusätzli-
chen Kosten auf eine andere Person 
übertragen.

• Der Preis der Pauschalreise darf nur 
erhöht werden, wenn bestimmte Kos-
ten, z.B. Treibstoffpreise, sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrück-
lich vorgesehen ist, und in jedem Fall 
bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 
Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung  
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, 
kann der Reisende vom Vertrag zurück-
treten. Wenn sich ein Reiseveranstalter 
das Recht auf eine Preiserhöhung vor-
behält, hat der Reisende das Recht auf 
eine Preissenkung, wenn sich die ent-
sprechenden Kosten verringern.

• Die Reisenden können ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten und erhalten eine vol-
le Erstattung aller Zahlungen, wenn 
einer der wesentlichen Bestandteile 
der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn 
der für die Pauschalreise verantwortli-
che Unternehmer die Pauschalreise vor 
Beginn der Pauschalreise absagt, haben 
die Reisenden Anspruch auf eine Kos-
tenerstattung und unter Umständen auf 
eine Entschädigung.

• Die Reisenden können bei Eintritt 
außergewöhnlicher Umstände vor 
Beginn der Pauschalreise ohne Zah-
lung einer Rücktrittsgebühr vom Ver-
trag zurücktreten, beispielsweise wenn 
am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die 
Pauschalreise voraussichtlich beein-
trächtigen.

• Zudem können die Reisenden jeder-
zeit vor Beginn der Pauschalreise gegen 
Zahlung einer angemessenen und ver-

tretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten.

• Können nach Beginn der Pauschalreise 
wesentliche Bestandteile der Pauschal-
reise nicht vereinbarungsgemäß durch-
geführt werden, so sind dem Reisen-
den angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Rei-
sende kann ohne Zahlung einer Rück-
trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, 
wenn Leistungen nicht gemäß dem Ver-
trag erbracht werden und dies erheb-
liche Auswirkungen auf die Erbringung 
der vertraglichen Pauschalreiseleistun-
gen hat und der Reiseveranstalter es 
versäumt, Abhilfe zu schaffen.

• Der Reisende hat Anspruch auf Preis-
minderung und/oder Schadenersatz, 
wenn die Reiseleistungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

• Der Reiseveranstalter leistet dem Rei-
senden Beistand, wenn dieser sich in 
Schwierigkeiten befindet.

• Im Fall der Insolvenz des Reisever-
anstalters oder – in einigen Mitglieds-
staaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die 
Insolvenz des Reiseveranstalters oder, 
sofern einschlägig, des Reisevermitt-
lers nach Beginn der Pauschalreise ein 
und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförde-
rung der Reisenden gewährleistet. Der 
Reiseveranstalter hat eine Insolvenz-
absicherung abgeschlossen. Reisende, 
denen aufgrund der Insolvenz des Rei-
severanstalters Leistungen verweigert 
werden, können sich an den Abwickler 
AGA International S.A., Pottendorfer Str. 
25-27, A-1120 Wien, E-Mail vertragsver-
waltung@allianz-assistance.at, wenden.

Hinweise:
Visa- & Einreisebestimmungen: Län-
derspezifische Reiseinformationen 
sowie Visa- und Einreisebestimmungen 
für österreichische Staatsbürger sind 
abrufbar unter https://www.bmeia.
gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformati-
on/laender/.

Hinweis für Personen mit einge-
schränkter Mobilität: Wir weisen dar-
auf hin, dass die Eignung der im Katalog 
angebotenen Reiseleistungen für Per-
sonen mit eingeschränkter Mobilität 
nur dann gewährleistet werden kann, 
wenn dies vorab vom Leistungsträger 
ausdrücklich bestätigt wird.



WELTWEIT
EINZELTARIF FAMILIENTARIF

Reisepreis *
PRO PERSON 
bis EUR

SORGLOS Code PREMIUM Code
Reisepreis *
PRO FAMILIE
bis EUR

SORGLOS Code PREMIUM Code

750,– 79,– 800778 99,– 800741 – – – – –

1.000,– 89,– 800779 115,– 800742 1.000,– 129,– 800787 169,– 800750

1.500,– 105,– 800780 135,– 800743  1.500,– 155,– 800788 199,– 800751

2.000,– 115,– 800781 149,– 800744  2.000,– 175,– 800789 239,– 800752

3.000,– 149,– 800782 199,– 800745  3.000,– 199,– 800790 269,– 800753

4.000,– 195,– 800783 265,– 800746 4.000,– 235,– 800791 289,– 800754

SORGLOS PREMIUM
Stornoschutz inkl. Umbuchungsschutz bis zum 
vereinbarten Reisepreis 100 % Deckung u. a. für Zusätzlich zu „Sorglos“ u. a. für

1. Ersatz der Stornokosten bzw. Hinreise-
mehrkosten 
❍ Kein Selbstbehalt!

• Unerwartete und schwere Erkrankung*

• Tod, schwere Unfallverletzung,
Schwangerschaft*

• Bruch Lockerung von implantierten 
 Gelenken* 

  *des Versicherten oder eines nahen 
Angehörigen

• Erheblicher Schaden am Eigentum der 
 versicherten Person

• Akutwerden chronischer od. bestehen-
der Leiden

• Tod bzw. stationäre Behandlung  einer 
nahestehenden Person (z. B. Freundes-
kreis)

• Unerwartete und schwere Erkrankung, 
schwere unfallbedingte Körperverlet-
zung oder Tod der Betreuungsperson

• Dokumentendiebstahl

Extra-Rückreise

2. Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten 
bei vorzeitiger oder verspäteter Heimreise  
❍ Kein Selbstbehalt!

Auslandskrankenversicherung (abzüglich Sozialversicherungsanteil 100%)

3. Stationäre Behandlung im Krankenhaus 
im Ausland bis 300.000,– EUR 100 %

4. Ambulante Behandlung 100 % 100 %

5.
Medizinisch sinnvoller Rücktransport (in-
klusive Ambulanzjet) bzw. Rücktransport 
bei längerer stationärer Behandlung 

100 % 100 %

6. Überführungs-/Bestattungskosten 100 % 100 %

Reise-Unfallversicherung

7. Bergungskosten bis 5.000,– EUR bis 15.000,– EUR

8. Entschädigung bei Invalidität bis 20.000,– EUR bis 40.000,– EUR

9. Entschädigung bei Todesfall 10.000,– EUR bis 20.000,– EUR 

Reisegepäck-Versicherung

10. Kostenersatz bei Beschädigung oder Ver-
lust durch den Transporteur oder Diebstahl

Einzel:       bis 2.000,– EUR
Paar:       bis 4.000,– EUR

bis 3.500,– EUR
bis 7.000,– EUR

11. Notwendige Ersatzkäufe bei verspäteter 
Auslieferung (nicht am selben Tag) bis 250,– EUR bis 400,– EUR

Reise-Haftpflichtversicherung

12. Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens bis 750.000,– EUR bis 1.000.000,– EUR

24h Notruf Service auf Reisen +43 1 315 24 44 – weltweit – rund um die Uhr

EUROPA
EINZELTARIF

Reisepreis 
PRO PERSON 
bis EUR

SORGLOS Code PREMIUM Code

150,– 12,– 14426 17,– 14446

300,– 20,– 14427 27,– 14447

500,– 27,– 14428 37,– 14448

750,– 36,– 14429 49,– 14449

1.000,– 45,– 14430 58,– 14450

1.500,– 52,– 14431 66,– 14451

2.000,– 64,– 14432 78,– 14452

2.500,– 71,– 14433 85,– 14453

3.000,– 79,– 14434 92,– 14454

* ab 3.001,– 3,30% 14435 3,80% 14455

PAARTARIF

Reisepreis 
PRO PAAR 
bis EUR

SORGLOS Code PREMIUM Code

300,– 20,– 14436 28,– 14456

600,– 33,– 14437 45,– 14457

1.000,– 45,– 14438 62,– 14458

1.500,– 63,– 14439 84,– 14459

2.000,– 73,– 14440 95,– 14460

3.000,– 87,– 14441 112,– 14461

4.000,– 99,– 14442 128,– 14462

5.000,– 119,– 14443 148,– 14463

6.000,– 129,– 14444 158,– 14464

* ab 6.001,– 3,30% 14445 3,80% 14465

Abschlussfrist: Jeder Versicherungsvertrag, der die Stornoschutzversiche-
rung enthält, muss innerhalb von 3 Werktagen nach der Reisebuchung 
abgeschlossen werden. Bei späterem Abschluss der Versicherung besteht Versi-
cherungsschutz für diese nur für Ereignisse, die ab dem 10. Tag nach Versiche-
rungsabschluss eintreten („Karenzzeit“), vorausgesetzt, die Prämie ist gezahlt.  

Risikopersonen für Storno/Reiseabbruch gemäß Versicherungsbedingungen 
sind:
❍ Personen, die gemeinsam eine Reise gebucht und versichert haben;
❍ die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen der Ehepartner oder 

Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, die Kinder, Adoptiv-
kinder, Stiefkinder, Pflegekinder, die Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflege-
eltern, Großeltern, die Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder
und Schwäger; Onkel, Tanten, Neffen und Nichten

❍ diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürf-
tige Angehörige einer versicherten Person betreuen;

❍ eine nahestehende Person, die bei Reisebuchung angegeben werden muss;

Haben mehr als 6 Personen gemeinsam eine Reise  gebucht und versichert, gel-
ten nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person und deren Betreu-
ungspersonen als Risikopersonen, nicht alle versicherten Personen untereinander.
Paartarif: Wird eine Versicherung für ein Paar abgeschlossen, so  zählen als Paar 
zwei erwachsene Personen. 

Familie: Maximal 2 Erwachsene und Kinder bis zur Vollendung des  
21. Lebensjahres unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis– insgesamt bis
zu 7 Personen.
Europa: Es gilt der geographische Begriff Europa. Die afrikanischen und 
asiatischen Mittelmeer-Anrainerstaaten, die Kanarischen Inseln, die Azo-
ren, Madeira und Jordanien werden als Ausnahme zu Europa gerechnet. 
Hinweis zur Stornierung Ihrer Reise: Bei der Buchungsstelle ist eine unverzüg-
liche Stornierung erforderlich, um die Stornokosten so gering wie möglich zu 
halten! Höhere Stornokosten werden nicht erstattet, wenn Sie aufgrund Nicht-
Eintritt einer erhofften Besserung oder Heilung die Reise zu spät stornieren!
Versicherungsbedingungen: Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen VB-RKS 2016 (BPK-A) für den Europa-Tarif und VB-RKS 2018 (T-A) 
für den Weltweit-Tarif. Diese erhalten Sie auf www.hansemerkur.at/service. 

Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung der HanseMerkur nicht zufrieden 
sein, wenden Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur. 

Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der 
HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlichtungs- und 
Beschwerdestellen gerichtet werden: FMA Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 
1090 Wien, Tel.: +43 1 24959–0, Fax +43-1 24959–5499 , www.fma.gv.at.

Storno- & Reiseschutz 
FÜR REISEN BIS 31 TAGE

* Die Storno- und Reiseabbruchversicherung kann für Reisepreise bis max. 10.000,– EUR abgeschlossen werden. Versicherungen für Rei-
sen mit höheren Reisepreisen fragen Sie bitte bei Ihrer buchenden Stelle oder in unserem Service-Center unter service@hansemerkur.at an.
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Tagesfahrten mit Stornoschutz bis max. e 100,–: e 7,– pro Person & Tag
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9500 Villach · Tel.: 04244 / 23910
www.ebner.ag
Ihr Busunternehmen & Reisebüro



SPITZENPLATZ
mit Aussicht 

auf einen SPITZENPLATZ
BUSFAHRER/IN

www.buspartner.at

Reiselust, statt Arbeitsfrust ...

Wir suchen Vollprofi s (Frauen oder Männer), Quereinsteiger, 
Youngsters, etc. - kurzum: verantwortungsvolle Leute, die Spaß 
am Verreisen und am „Unterwegs sein“ haben.

Ein zukunftsorientierter, gut bezahlter Beruf (durchschnittliches 
Nettoeinkommen incl. Überstunden von ca. € 2.000,– p.M.) 
wartet auf Dich!

Schon gewusst? Es gibt bei uns:
• Reise-Benefi ts für reisefreudige Fahrer
• modernste Technik für Technik-Fans
• viele Weiterbildungsmöglichkeiten
• ein familiäres Betriebsklima
•  und eine Büro Reise-Assistenz, die rund um die Uhr

für dich da ist 

Nicht zögern – Auf in einen modernen Zukunftsberuf! 
Wir freuen uns auf Dich!

Mach DICH auf zu einer lukrativen „Job-Reise“: 

Österreichische Post AG   Info.Mail Entgelt bezahlt   

Retouren an Ebner Reisen,  
Auf der Tratten 15, 9500 Villach

Empfänger:
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www.ebner.ag

Ebner Reisen Ges.m.b.H.
A-9500 Villach-Heiligengeist

Auf der Tratten 15
Tel.: 04244/23910 . Fax: 04244/2992

Mail: ebner-reisen@buspartner.at
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